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REGLEMENT ÜBER DIE BEKÄMP-
FUNG DES TRAUBENWICKLERS MIT-
TELS DER VERWIRRMETHODE 

 

Die Stimmbevölkerung der Gemeinde Salgesch, 

eingesehen 

- die Art. 75 und 78 der Kantonsverfassung,  
- das Gemeindegesetz,  
- das Gesetz über die Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen Raumes 

vom 8. Februar 2007, 
- die Verordnung über die Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen       

Raumes vom 20. Juni 2007, 
- das Gesetz über das Verwaltungsverfahren und die Verwaltungsrechtspflege vom 

6. Oktober 1976,  

auf Antrag des Gemeinderates, 

beschliesst: 
 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Zweck 

Dieses Reglement bezweckt: 

a. die Praxis eines präventiven und ökologischen Schutzes der Weinkulturen her-
beizuführen;  

b. die Regelung der Anwendung und Verwaltung der Verwirrmethode (Methode der 
sexuellen Verwirrung) zur Bekämpfung des Traubenwicklers in der Gemeinde 
Salgesch. 

Art. 2 Zuständigkeit 

1 Die Anwendung und Verwaltung der Verwirrmethode ist eine öffentliche Dienstleistung 
der Gemeinde Salgesch. 

2 Die Durchführung der Verwirrmethode untersteht der Aufsicht des Gemeinderates. 

3 Der Gemeinderat ernennt eine Kommission, welche für die Durchführung der Verwirr-
methode verantwortlich ist. Die Kommission konstituiert sich selbst. 
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Art. 3 Perimeter 

Das Reglement regelt die Durchführung der Verwirrmethode auf sämtlichen Rebparzel-
len, die auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Salgesch liegen. 

Art. 4 Tarife 

Der Gemeinderat setzt die Tarife für die Durchführung der Verwirrmethode innerhalb 
des vorgegebenen Tarifrahmens fest. Der Tarifrahmen ist Bestandteil dieses Regle-
ments und wird ebenfalls von der Stimmbevölkerung angenommen und durch den 
Staatsrat homologiert. 

 

2. Rechtsverhältnisse 

Art. 5 Diffusoren 

1 Die Methode der sexuellen Verwirrung beinhaltet das Verlegen von Diffusoren in den 
Rebparzellen. 

2 Der Gemeinderat ernennt eine ausführende Stelle, die in Zusammenarbeit mit der 
kantonalen Dienststelle für Landwirtschaft für das Verlegen der Diffusoren sowie die 
technische Überwachung verantwortlich ist. 

3 Die Grundeigentümer sind verpflichtet, die installierten Diffusoren jährlich nach erfolg-
ter Weinernte zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. 

Art. 6 Leistungsmängel 

1 Lieferverzug oder mangelnde Qualität der Diffusoren lassen keinen Entschädigungs-
anspruch zu und entbinden nicht von der Zahlungspflicht der Grundeigentümer. 

2 Bei Lieferverzug oder mangelnder Qualität der Diffusoren wird durch die Gemeinde 
das Regressrecht auf den Lieferanten geltend gemacht. 

 

3. Gebühren und Rechnungsstellung 

Art. 7 Gebühr 

1 Die jährliche Gebühr für die Durchführung der Verwirrmethode basiert auf einem Preis 
pro Quadratmeter Fläche entsprechend dem Eintrag im Kataster des Registerhalters. 
Sollte die Parzelle bereits im Grundbuch eingeführt worden sein, gilt die eingetragene 
Fläche im Grundbuch. 
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2 Die Gemeinde legt die Gebühr in Absprache mit der kantonalen Dienststelle für Land-
wirtschaft innerhalb des Tarifrahmens fest. 

3 Die Gebühr ist unabhängig davon geschuldet, ob auf einer Parzelle Diffusoren verlegt 
sind oder nicht. 

Art. 8 Zahlungsbedingungen 

1 Das Inkasso der Gebühr für die Anwendung und Durchführung der Verwirrmethode 
wird von der Gemeinde jährlich vorgenommen. 

2 Die jährliche Gebühr ist zahlbar innert 30 Tagen ab Rechnungsstellung der Gemeinde. 

 

4. Schlussbestimmungen 

Art. 9 Entscheide und Rechtsmittel 

1 In Streitfällen ist der Gemeinderat zuständig, um Entscheide zu erlassen. Das Verfah-
ren richtet sich nach dem Gesetz über das Verwaltungsverfahren und die Verwaltungs-
rechtspflege vom 6. Oktober 1976 (VVRG).  

2 Gegen Entscheide des Gemeinderats kann gemäss Art. 34a ff VVRG innert einer Frist 
von 30 Tagen seit der Zustellung beim Gemeinderat eine begründete Einsprache erho-
ben werden. 

3 Gegen diesen Einspracheentscheid des Gemeinderats kann beim Staatsrat innert ei-
ner Frist von 30 Tagen eine Beschwerde gemäss VVRG erhoben werden (Art. 34e Abs. 
3 VVRG).  

Art. 10 Übergangsbestimmungen 

Die jährliche Gebühr für das laufende Jahr wird ab dem Inkrafttreten dieses Reglements 
nach dem neuen Recht frühestens ab 1. Januar 2025 und rückwirkend per Anfang Jahr 
erhoben. 

Art. 11 Inkrafttreten 

1 Das vorliegende Reglement tritt mit der Annahme durch die Stimmbevölkerung und 
mit der Homologation durch den Staatsrat in Kraft. 

2 Alle vorherigen Reglemente und Bestimmungen sind aufgehoben. 
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Verabschiedet durch die Stimmbevölkerung am ... 

Vom Staatsrat genehmigt am ... 
 

Gemeinde Salgesch 
 
 
 
 
Der Präsident       Der Gemeindeschreiber 
Gilles Florey       Stefan Schmidt 
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Anhang  – Tarifrahmen  

 

Gebühr für die Anwendung der Verwirrmethode 

Die Gebühr für die Durchführung der Verwirrmethode richtet sich nach der Fläche eines 
Grundstückes und entsprich einem einheitlichen Preis pro m2 entsprechend dem Ein-
trag im Kataster des Registerhalters. Sollte die Parzelle bereits im Grundbuch einge-
führt worden sein, gilt die eingetragene Fläche im Grundbuch. 

Die Gebühr wird vom Gemeinderat innerhalb des folgenden Tarifrahmens festgelegt: 

Tarifspanne Gebühr: von CHF 0.02 bis CHF 0.05 pro m2 / Jahr 

 


